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1 Berücksichtigung der Natura 2000 Belange bei der Fort-
schreibung des Regionalplans Düsseldorf 

Soweit Natura 2000-Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden können, sind nach § 7 Abs. 6 und 7 
ROG bei der Aufstellung bzw. der Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Raumord-
nungsplänen die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 34 und 35) über die Zu-
lässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen anzuwenden. Gemäß § 34 bzw. § 35 
BNatSchG sind Projekte oder Pläne, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, ein FFH-Gebiet oder ein Europäisches Vogelschutzge-
biet (VS-Gebiet) erheblich zu beeinträchtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Gebiets zu prüfen. 

Für die Planfestlegungen des Regionalplans Düsseldorf ist daher zunächst in einer FFH-
Vorprüfung (FFH-Verträglichkeitsprüfung 1. Stufe) darzustellen, ob erhebliche Beeinträchti-
gungen maßgeblicher Bestandteile von Natura 2000-Gebieten offensichtlich ausgeschlossen 
werden können, so dass auf die Erstellung einer vertiefenden FFH-Verträglichkeitsprüfung 
verzichtet werden kann. Die Bearbeitung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage vorhande-
ner Unterlagen und Daten zum Vorkommen von Arten und Lebensräumen sowie akzeptierter 
Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensität von Beeinträchtigungen.  

Der Konkretisierungsgrad der Vorprüfung entspricht zudem der Maßstabsebene des Regio-
nalplans bzw. dem Konkretisierungsgrad der zu prüfenden Planfestlegung. Für die Beurtei-
lung der Verträglichkeit sind die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke des jeweiligen Natura 
2000-Gebietes heranzuziehen. Die für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgebli-
che Bestandteile ergeben sich aus dem Standarddatenbogen, dem Schutzzieldokument des 
LANUV (vgl. Nr. 2a und b der pdf-Version) sowie aus den zu einem Schutzzweck erlassenen 
Vorschriften (z. B. Schutzgebietsverordnungen), wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele 
bereits berücksichtigt wurden. Als maßgebliche Bestandteile gelten  

• signifikante Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I (inklusive der cha-
rakteristischen Arten) sowie von Arten des Anhangs II der FFH-RL für die FFH-Gebiete 
bzw.  

• signifikante Vorkommen von Vogelarten der Anlage 1 VS-RL bzw. nach Art. 4 Abs. 2 
VS-RL für die Vogelschutzgebiete. 

Sofern in der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen auf das Natura 2000-Gebiet 
nicht ausgeschlossen werden können, ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
die mit jeweils hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellt, ob die Umsetzung der Darstellung 
der jeweiligen Planfestlegung das zu betrachtende Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigt.  
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2 FFH-Verträglichkeitsprüfungen bei Siedlungsbereichen, 
Gewerbebereichen, raumbedeutsamen Gewächshausanla-
gen, Abgrabungsbereichen und regionalplanerisch bedeut-
samer Verkehrsinfrastruktur 

Erfordernis einer FFH-VP Stufe 1 

Bei den Siedlungsbereichen, Gewerbebereichen, raumbedeutsamen Gewächshausanlagen, 
Abgrabungsbereichen und regionalplanerisch bedeutsamer Verkehrsinfrastruktur ist eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung der Stufe 1 erforderlich, wenn ein Natura 2000-Gebiet durch die 
Planfestlegung in Anspruch genommen wird bzw. wenn ein Natura 2000-Gebiet ins 300m-
Umfeld (Siedlungsbereiche, Gewerbebereiche, raumbedeutsame Gewächshausanlagen, 
Abgrabungsbereiche) bzw. 500m-Umfeld (regionalplanerisch bedeutsame Verkehrsinfra-
struktur) der Planfestlegung ragt (vgl. Anhang A).  

Erfordernis einer FFH-VP Stufe 2 und Stufe 3 

Ist Ergebnis der Vorprüfung bzw. der FFH-VP der Stufe 1, dass erhebliche Beeinträchtigun-
gen auf das jeweilige Natura 2000-Gebiet nicht ausgeschlossen werden können, ist eine 
FFH-VP der Stufe 2 durchzuführen.  

Für die FFH-VP der Stufe 2 auf der Ebene der Regionalplanung sind gemäß § 7 ROG die 
Vorgaben nach § 34 BNatSchG entsprechend anzuwenden. Demnach ist der Plan nach § 34 
Abs. 2 unzulässig, sofern der Plan zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in sei-
nen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 
Der Konkretisierungsgrad der Aussagen zur Verträglichkeit entspricht dabei derjenigen des 
Regionalplans (vgl. Schumacher et al. 2011). 

Ergibt auch die FFH-VP der Stufe 2, dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlos-
sen werden können, sind im Sinne von § 34 Abs. 3 BNatSchG zumutbare Alternativen zu 
suchen sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses darzulegen 
(FFH-VP der Stufe 3). In diesem Zusammenhang sind insbesondere alternative Standorte zu 
betrachten.  

 

3 FFH-Verträglichkeitsprüfungen bei Windenergiebereichen 
und Windenergievorbehaltsbereichen 

Da die Natura 2000-Gebiete selbst sowie eine 300 m-Zone um die Natura 2000-Gebiete bei 
der Auswahl / Identifizierung der Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche 
als Tabukriterium herangezogen wurden (vgl. Kap. 7.1.15 der Begründung zum Regional-
plan), ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung der Stufe 1 nur dann erforderlich, wenn es Wir-
kungen durch die Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche gibt, durch die 
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Beeinträchtigungen entstehen können, die auf die Erhaltungsziele innerhalb des Gebietes 
zurückwirken können. Derartige Beeinträchtigungen sind ausschließlich für die Artengruppen 
der Vögel und Fledermäuse denkbar, da diese Arten aufgrund ihrer hohen Mobilität auch 
außerhalb des Gebietes durch Kollision oder Störwirkungen beeinträchtigt werden können 
und sich diese Beeinträchtigungen auch auf den Erhaltungszustand der Populationen inner-
halb des Gebietes erheblich auswirken können. Aus der Gruppe der Vögel und Fledermäuse 
sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Arten relevant, die eine besondere Emp-
findlichkeit gegenüber den Wirkungen von Windenergieanlagen aufweisen und für die auf-
grund ihrer Empfindlichkeit spezifische Abstände zu Windenergieanlagen identifiziert wur-
den.  

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung der Stufe 1 ist daher bei den Windenergiebereichen und 
Windenergievorbehaltsbereichen ausschließlich für die Natura 2000-Gebiete erforderlich, für 
die windenergieempfindliche Arten als Erhaltungsziel bzw. im Schutzzweck verankert sind.  

Erfordernis einer FFH-VP Stufe 1 bei Windenergiebereichen und Windenergievorbe-
haltsbereichen 

Vogelschutzgebiete  

Ob eine FFH-VP der Stufe 1 für Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche 
auf der Ebene der Regionalplanung durchzuführen ist, ist für die Vogelschutzgebiete, die in 
ihren Erhaltungszielen windenergieempfindliche Arten aufweisen, auf der Grundlage der art-
spezifisch erforderlichen Abstände von Windenergieanlagen zu entscheiden (vgl. Prüfberei-
che gemäß Tab. 1). Sofern innerhalb des artspezifischen Radius (Prüfbereich) um ein Vo-
gelschutzgebiet, welches eine windenergieempfindliche Art im Schutzzweck bzw. den Erhal-
tungszielen aufweist, ein Windenergiebereich liegt, ist eine Vorprüfung durchzuführen. Maß-
gebend für den Prüfbereich ist dabei die in den Erhaltungszielen aufgeführte Art mit dem 
größten artspezifischen Puffer. Gem. MKULNV & LANUV 2013 (vgl. Anhang 2) bzw. LAG 
VSW (vgl. LAG-VSW 2007, Tab. 2 und LAG-VSW Tab. 1 und Tab. 2  in Vorber.) gelten als 
windenergieempfindlich nur die Arten, die als Brutvögel im Vogelschutzgebiet vorkommen. 
Arten, die als Rastvögel im Hinblick auf Wintergäste im Gebiet vorkommen, werden, da es 
sich um überwinternde Tiere handelt, wie Brutvögel behandelt und entsprechend bei der 
Vorprüfung berücksichtigt. „Durchzügler“ sind in der Regel als nicht windenergieempfindlich 
einzustufen. Eine Betroffenheit dieser Arten gegenüber betriebsbedingter Wirkungen durch 
Windenergieanlagen wird daher einzelfallspezifisch in der jeweiligen FFH-Vorprüfung beur-
teilt. 

FFH-Gebiete 

Gemäß MKULNV & LANUV (2013, 23) sind in NRW unter den Arten des Anhang II der FFH-
RL keine windenergieempfindlichen Arten bekannt. Daher kommen in FFH-Gebieten allen-
falls die charakteristischen Arten von Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL als Prüfge-
genstand einer FFH-VP in Frage. Allerdings ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wel-
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che Arten in den verschiedenen LRT überhaupt als charakteristische Arten gelten. Unabhän-
gig davon werden alle WEA-empfindlichen Arten ohnehin über die ASP geprüft. Sofern im 
Zusammenhang mit betriebsbedingten Auswirkungen von WEA der Eintritt der Verbotstatbe-
stände sicher ausgeschlossen werden kann, ist im Sinne eines Analogieschlusses davon 
auszugehen, dass diesbezüglich keine indirekte erhebliche Beeinträchtigung von LRT mög-
lich ist. Daher kann außerhalb des Regelabstandes von 300 m zu FFH-Gebieten bezüglich 
betriebsbedingter Auswirkungen auf WEA-empfindliche charakteristische Arten von FFH-
LRT im Regelfall auf eine FFH-VP verzichtet werden (MKULNV & LANUV 2013, 23). 

Tab. 1:  Windenergieempfindliche Vogelarten gemäß MKULNV & LANUV 2013 

Vogelarten Prüfbereich  
Baumfalke  
Bekassine 500 m 
Flussseeschwalbe (Brutkolonien) 1.000 m 
Goldregenpfeifer 1.000 m  
Grauammer 500 m 
Großer Brachvogel 500 m 
Haselhuhn 1.000 m 
Kiebitz 100 m 
Kormoran (Brutkolonien) 1.000 m  
Kornweihe 3.000 m  
Kranich 1.000 m  
Mornellregenpfeifer 1.000 m 
Möwen (Brutkolonien) 1.000 m 
Nordische Wildgänse (Schlafplätze) 1.000 m 
Rohrdommel 1.000 m 
Rohrweihe 1.000 m  
Rotmilan 1.000 m  
Rotschenkel 500 m 
Schwarzmilan 1.000 m  
Schwarzstorch 3.000 m  
Singschwan (Schlafplätze) 3.000 m  
Sumpfohreule 1.000 m  
Trauerseeschwalbe (Brutkolonien) 1.000 m 
Uferschnepfe 500 m 
Uhu 1.000 m  
Wachtel 500 m 
Wachtelkönig 1.000 m  
Wanderfalke 1.000 m  
Weißstorch 1.000 m  
Wiesenweihe 1.000 m  
Ziegenmelker 500 m 
Zwergdommel 1.000 m 
Zwergschwan (Schlafplätze) 3.000 m  
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FFH-Vorprüfungen sowie FFH-Verträglichkeitsprüfungen  
für einzelne Planfestlegungen (Bosch & Partner GmbH) 

Die Sortierung der (Vor-)Prüfungen erfolgte nach Kommunenkürzeln in alphabetischer Rei-
henfolge. Für folgende Planfestlegungen wurde eine FFH-Vorprüfung bzw. -Hauptprüfung 
durchgeführt: 

Nummer der Planfest-
legung 

Art der Planfestlegung betroffenes Natura 2000-Gebiet FFH-
Vorprüfung (V), 
Hauptprüfung 

(H) 
Düs_084__Halde Abfalldeponie Rotthäuser und Morper Bachtal 

(DE-4707-301) 
V 

Düs_098_Hafen/ 
Düs_015_A_Hafen 

Hafen Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef (DE-
4405-301) 

V 

Emm_010__HAFEN Hafen Dornicksche Ward (DE-4103-301) V 
  VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-

401) 
V 

Emm_ASBRES_002 ASB-Reserve NSG Emmericher Ward (DE-4103-
302) 

V 

  VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Emm_Wind_001 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Emm_Wind_002 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Emm_Wind_003 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Emm_Wind_004 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Emm_Wind_006 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Emm_Wind_008 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Gel_Wind_001 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

SPA Maasduinen (NL) (NL9910001) V 

Hil_Str3ab2_006, 
Lan_Str3ab2_012, 
Sol_Str3ab2_016 

Straße Ohligser Heide (DE-4807-303) V 

Kal_011_Hafen1 Hafen Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef (DE-
4405-301) 

H 

  VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

H 

                                                
1 Erstellung durch Büro Lange und Übernahme Ergebnis in den Umweltbericht 
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Nummer der Planfest-
legung 

Art der Planfestlegung betroffenes Natura 2000-Gebiet FFH-
Vorprüfung (V), 
Hauptprüfung 

(H) 
Kal_Wind_001 Windenergievorranggebiet /  

-vorbehaltsgebiet 
VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

KLE 09 BSAB VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

H 

KLE 12 BSAB Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef (DE-
4405-301) 

V 

  VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

KLE 18 BSAB NSG Reeser Schanz (DE-4204-
301) 

V 

  VS-Gebiet Unterer Niederrhein (DE 
4203-401) 

H 

KLE 43 BSAB VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Kra_005__ASB & 
Kra_006__ASB 

ASB VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Kra_Wind_002 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Kra_Wind_003 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Mee_Str3ac_006 Straße Ilvericher Altrheinschlinge (DE-
4706-301) 

V 

Mön_Wind_001 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Mön_Wind_002 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Nie_003_A_ASBRES ASB-Reserve Schwalm, Knippertzbach, Raderve-
ekes und Lüttelforster Bruch (DE-
4803-301) 

V 

  VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Nie_Wind_001/ 
Nie_Wind_017 

Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Nie_Wind_010 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Nie_Wind_016 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Nie_Wind_017 - Alter-
native 

Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Rat_Sch3bc_009 / 
Hei_Sch3bb1_024 

Schiene Wälder bei Ratingen DE-4607-301) V 
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Nummer der Planfest-
legung 

Art der Planfestlegung betroffenes Natura 2000-Gebiet FFH-
Vorprüfung (V), 
Hauptprüfung 

(H) 
Ree_008_ASB - Alter-
native 

ASB VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Ree_008__ASB ASB NSG Altrhein Reeser Eyland, mit 
Erweiterung (DE-4204-303) 

V 

  VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Ree_009__ASB ASB VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Rem_023__GIB GIB Wupper östlich Wuppertal (DE-
4709-301) 

V 

Sch_Wind_003/ 
Sch_Wind_008 

Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Sch_Wind_008/Sch_W
ind_009_A1/Sch_Wind
_011A - Alternative 

Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Str_017_GIBfzN GIBfzN VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Ued_Wind_002 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Ued_Wind_003 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Unterer Niederrhein (DE-4203-
401) 

V 

Wac_Wind_001 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald und Meinweg (DE-4603-
401) 

V 

Wee_Wind_010 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

SPA Maasduinen (NL) (NL9910001) V 

Wee_Wind_013 Windenergievorranggebiet /  
-vorbehaltsgebiet 

SPA Maasduinen (NL) (NL9910001) V 
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Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen  
für den Ruhehafen Niedermörmter (Lange GbR) 
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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG  

1.1 Anlass zur Erstellung einer NATURA 2000-Verträglichkeitsstudie 
Der Niederrhein gehört zu den meist befahrenen Wassertrassen Europas. Jährlich werden 

bereits heute ca. 170 Mio. Gütertonnen (ca. 165.000 Schiffsbewegungen) transportiert und 

die aktuellen Prognosen gehen von Zuwächsen von rd. 30 % bis zum Jahr 2025 aus. 

Durch die seit 2006 freigegebene größere Fahrrinnentiefe und die damit verbundenen größe-

ren Abladetiefen der Schiffe am Niederrhein nimmt die Kapazität und Wirtschaftlichkeit der 

Wasserstraße als Verkehrsweg zu. Zudem ist ein kontinuierlicher Wandel zu immer größeren 

Schiffskörpern zu beobachten. Die Liegemöglichkeiten außerhalb der Fahrrinne zu Liege- 

und Ruhezwecken werden dadurch im Rheinstrom weiter eingeschränkt.  

Das am Niederrhein vorhandene Angebot an Ruhehäfen entspricht demnach nicht der Nach-

frage in dieser Region. Etwa 60 % des Verkehrsaufkommens am Niederrhein fährt nicht im 

24-h-Betrieb. Eine EU-Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt sieht weite-

ren Bedarf an Ruhezeiten auch an der 24-stündigen durchgehenden Schifffahrt vor. Daher 

werden für Schiffe Ruhe- und Liegeplätze erforderlich, um die entsprechenden gesetzlich 

vorgeschriebenen Ruhezeiten der Berufsschiffer einhalten zu können. Aus dem Fachkonzept 

der WSD-West für Liegestellen am Niederrhein aus dem Jahr 2009 sowie der Verkehrszäh-

lung des WSA DU-Rhein aus dem Jahr 2003 lässt sich ein Bedarf von 124 Liegestellen zwi-

schen Wesel und der niederländischen Grenze ermitteln. Dieser Bedarf soll teilweise durch 

Ruhehäfen gedeckt werden. D.h., zum einen soll durch die Errichtung des Ruhehafens der 

Verlust an Liegestellen im Strom kompensiert und zum anderen der Bedarf an fehlenden und 

entsprechend gestalteten Liegeplätzen verringert werden. 

Das Liegen am Strom birgt aufgrund der Verkehrszuwächse und des nächtlich durchgehen-

den Schiffsverkehrs ein Sicherheitsrisiko. Insbesondere in Niedrigwasserzeiten, wenn sich 

die zur Verfügung stehende nutzbare Fahrwasserbreite (Fahrrinne sowie nutzbare Fahrwäs-

ser links und rechts davon) verringert, liegt, neben der allgemeinen Gefahr des Vertreibens 

der vor Anker liegenden Schiffe, ein erhöhtes Risiko von Schiffsberührun-

gen/Zusammenstöße (Havarien) vor. Die Kapazität der Wasserstraße als Transportweg wird 

durch den ruhenden Verkehr auf dem Strom stark eingeschränkt. Denn um Havarien zu ver-

hindern, sind die passierenden Schiffe verpflichtet, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Wei-

terhin wird die Qualität der fahrrinnennahen Liegeplätze durch die vorbeifahrende Schifffahrt 

in großem Maße reduziert und hat somit einen starken Einfluss auf die Konstitution der ver-

antwortlichen Schiffsbesatzungen. 

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollen vorhandene Wasserflächen ausgebaut und somit 

zusätzliche Liegeplätze geschaffen werden. 

Das Vorhaben Ruhehafen Niedermörmter soll zur Zielerfüllung, wonach in einem Abstand 

von ca. 30 km zwischen Duisburg und den Niederlanden Ruhehäfen hergestellt werden sol-

len, beitragen. Dabei wird kein neues Hafenbecken gebaut, sondern es soll ein vorhandenes 

Abgrabungsgewässer genutzt bzw. ausgebaut werden. 
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Die Ruhehäfen sollen für selbstfahrende Schiffe der Größe GMS (Großmotorgüterschiff) mit 

einer Länge von 135m sowie Kegelschiffe als Ruhehafen ausgebaut werden. Dies hat auch 

schon Eingang in den Arbeitsentwurf zur Regionalplanfortschreibung der Bez.-Reg. Düssel-

dorf gefunden.  

Antragsteller für den Ruhehafen ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein, wel-

ches auch für die Planung, den Bau und den Betrieb verantwortlich ist. 

Gemäß § 14 Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz bedürfen der Ausbau, der Neubau oder die 

Beseitigung von Bundeswasserstraßen der vorherigen Planfeststellung. Die Genehmigungs-

behörde für das Planfeststellungsverfahren ist die Generaldirektion Wasserstraßen und 

Schifffahrt (GDWS). 

Innerhalb von NATURA 2000-Gebieten sind alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen 

oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig. 

Für Projekte, welche die Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes beeinträchtigen 

können, ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

 

1.2 Lage des Vorhabens und der NATURA 2000-Gebiete 
Im Jahr 2008 wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 14 Standorte für Ruhehäfen am 

Niederrhein zwischen Duisburg und der Grenze zu den Niederlanden (Rhein-km 780 bis 

865) untersucht. Als Ergebnis der Studie weisen die Standorte Ossenberg und Niedermörm-

ter die größte Eignung auf. 

Der geplante Ruhehafen Niedermörmter liegt innerhalb des Regierungsbezirks Düsseldorf im 

Kreis Kleve auf dem Gebiet der Stadt Kalkar. Der Standort Niedermörmter liegt linksrheinisch 

bei Rhein-km 838,0 und findet sich nördlich der Ortslage Niedermörmter. 
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Abb. 1 Lage des bestehenden Abgrabungsgewässers 

 

Das geplante Vorhaben sieht die Errichtung eines Ruhehafens im bestehenden linksrheini-

schen Abgrabungsgewässer Niedermörmter vor. Die Wasserfläche hat eine Größe von ca. 

36 ha. Derzeit wird der Hafen als Sportboothafen genutzt und durch die Firma Valewaard 

nachgekiest und somit vertieft. Zwischen der Hoflage Reeserschanz und dem Rhein wird 

derzeit eine Flutmulde angelegt. 

Für das Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und das FFH-Gebiet „Rhein-

Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ (DE 4405-301) wird im Rahmen der 

nachfolgenden Verträglichkeitsstudie ermittelt, inwieweit eine Beeinträchtigung des jeweili-

gen Gebietes vorliegt. 

Für NATURA 2000-Gebiete, die in einer Entfernung von über 300 m zu geplanten baulichen 

Anlagen liegen, sind gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vor-

schriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 79/409/EWG (Vogel-

schutz-RL) in der Regel keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Für das in grö-

ßerer Entfernung liegende FFH-Gebiet „NSG Reeser Schanz“ (DE 4204-301) wird daher im 

Rahmen einer Vorstudie dargelegt, ob Beeinträchtigungen grundsätzlich auszuschließen 

sind. 

Eine Darstellung der NATURA 2000-Gebiete im Umfeld des geplanten Vorhabens findet sich 

in Anlage 1. 
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1.3 Rechtliche Grundlagen 
NATURA 2000 stellt ein grenzüberschreitendes, kohärentes (funktional zusammenhängen-

des) ökologisches Netz zur Bewahrung des europäischen Naturerbes und der biologischen 

Vielfalt in Europa dar. Grundlage bilden die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (sog. FFH-

Richtlinie = Fauna – Flora - Habitat - Richtlinie) und die Richtlinie 2009/147/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-

den Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie), (ersetzt Richtlinie 79/409 EWG) 

Die Richtlinien wurden mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 

30. April 1998 in Bundesrecht umgesetzt. In der aktuellen Fassung des BNatSchG erfolgen 

die Bestimmungen zum europäischen Netz "NATURA 2000“ in den §§ 7 und 31 bis 36. In-

nerhalb des Landschaftsgesetzes NRW vom 21. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz 

vom März 2010 finden sich die Vorschriften aus FFH- und Vogelschutzrichtlinie im Abschnitt 

IV, §§ 48a bis 48e. 

Innerhalb von NATURA 2000-Gebieten sind alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen 

oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig (§ 

33 Abs. 1 BNatSchG). Projekte sind deshalb vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 

oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen (§ 34 BNatSchG).  

Ein negatives Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung bedeutet zunächst eine Unzulässigkeit 

des Vorhabens (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). Das Vorhaben wäre in diesem Falle nur zulässig, 

wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art bestehen und zumutbare Alternativlösungen an anderer 

Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen nicht gegeben sind (§ 34 Abs. 3 

BNatSchG). 

Werden prioritäre Lebensräume oder Arten durch das Projekt erheblich beeinträchtigt, kön-

nen als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zu-

sammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließlich 

der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder maßgeblich günstigen 

Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt geltend gemacht werden (§ 34 Abs. 4 

BNatSchG). In diesem Fall sind notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhan-

ges des Netzes NATURA 2000 (Kohärenzmaßnahmen) zu prüfen und festzulegen. Die EU-

Kommission ist über die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten (§ 34 Abs. 5 BNatSchG). 

 

In NRW sind insgesamt 518 FFH-Gebiete mit einem Flächenumfang von 5,4% der Landes-

fläche für das Gebietsnetz NATURA 2000 benannt worden. Der Meldeprozess ist abge-

schlossen. Nach Ergänzungen und Veränderungen in den Jahren 2008 und 2009 beträgt der 

Anteil der nunmehr 27 gemeldeten Vogelschutzgebiete an der Landesfläche 4,7% (knapp 
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160.000 ha). Insgesamt umfasst das Gebietsnetz NATURA 2000 (FFH- und Vogelschutzge-

biete) rund 285.000 ha (überschneidungsfrei), das sind ca. 8,4% der Landesfläche.  

Abgeschlossen ist die Meldung der FFH-Gebiete in Nordrhein-Westfalen durch Verabschie-

dung der Listen der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung durch die EU-Kommission und 

Veröffentlichung im Amtsblatt der EU. 

Die Vogelschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen sind im Ministerialblatt des Landes Nord-

rhein-Westfalen (vom 26.1.2005, S. 66 – SMBl. NRW. Gl.-Nr. 1000 vom 17.12.2004) bekannt 

gemacht. Die dort aufgelisteten Gebiete stehen unter gesetzlichem Schutz gem. § 48c Abs. 

5 LG. Bezüglich des VSG Unterer Niederrhein wurden Erweiterungsflächen per Verordnung 

unter den gesetzlichen Schutz des § 48c Abs. 5 LG gestellt (vgl. GV.NRW.2009, S. 325 vom 

29.5.2009). 

1.4 Methode 
Die vorliegende Verträglichkeitsstudie orientiert sich in Aufbau und Darstellung am „Leit-

faden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen“ (BUNDESMINISTERIUM 

FÜR VERKEHR, BAU- UND STADTENTWICKLUNG, BMVBS, 2008). Berücksichtigung fin-

den zudem die Vorschriften gemäß „Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 79/409/EWG (Vogel-

schutz-RL)“, VV-FFH des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW 

vom 26. 4. 2000. 

In einem ersten Schritt wird das geplanten Vorhaben dargestellt und grundsätzlich mögliche 

Wirkungen in Anlehnung an die Ergebnisse des FuE-Vorhabens zur Ermittlung von erhebli-

chen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (BfN 2004) er-

mittelt. Als Grundlage dient der Stand der technischen Variantenplanung zur Umweltverträg-

lichkeitsstudie. Für Bau, Anlage und Betrieb werden die größtmöglichen, vorhabenbedingten 

Wirkungen berücksichtigt und ggf. relevante Unterschiede zwischen den Varianten darge-

stellt.  

Auf Grundlage der Meldedaten werden die NATURA 2000-Gebiete in ihrer Gesamtausstat-

tung charakterisiert und die Schutz- und Erhaltungsziele beschrieben.  

Auf der Basis der nachfolgend aufgeführten vorhandenen und erhobenen Daten erfolgt eine 

Beschreibung der Vorkommen relevanter Bestandteile der NATURA 2000-Gebiete. Neben 

dem Vorkommen von Lebensraumtypen und gemeldeten Arten gehören dazu auch sonstige 

relevante Landschaftsstrukturen.  

Nachfolgend wird beurteilt, inwieweit die ermittelten Wirkfaktoren Auswirkungen auf die rele-

vanten Lebensräume und Arten haben können. Dazu wird die örtliche Lage relevanter Flä-

chen verschnitten mit Intensität und Reichweite von Wirkfaktoren. Basierend auf den Erhal-

tungszielen erfolgt eine Bewertung für jeden nachgewiesenen Lebensraumtyp bzw. jede 

nachgewiesene Art.  

Mögliche Auswirkungen werden unter Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen zur Scha-

denbegrenzung anschließend hinsichtlich ihrer Erheblichkeit bewertet. Als Maßnahmen zur 
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Schadenbegrenzung eignen sich innerhalb der Verträglichkeitsstudie nur solche, die Beein-

trächtigungen vermeiden oder vermindern. Geringfügige Beeinträchtigungen können dabei 

als nicht erheblich gewertet werden. Es werden die in LAMPRECHT et al. (2004) formulier-

ten Grundsätze berücksichtigt: 

„Eine erhebliche Beeinträchtigung eines natürlichen Lebensraumes nach Anhang I der FFH-

Richtlinie als Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung liegt insbeson-

dere dann vor, wenn aufgrund der projektspezifischen Wirkungen 

- die Fläche, die der Lebensraum in dem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ak-

tuell einnimmt, nicht mehr beständig ist, sich verkleinert oder sich nicht entsprechend 

den Erhaltungszielen ausdehnen und entwickeln kann, oder 

- die für den langfristigen Fortbestand des Lebensraums notwendigen Strukturen und 

spezifischen Funktionen nicht mehr bestehen oder in absehbarer Zukunft nicht mehr 

bestehen oder in absehbarer Zeit nicht mehr weiter bestehen, oder 

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sowie nach 

Anhang I und Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie als Bestandteile eines Gebiets von 

gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. eines europäischen Vogelschutzgebietes liegen insbe-

sondere dann vor, wenn aufgrund der projektbedingten Wirkungen 

- die Lebensraumtypenfläche oder Bestandsgröße dieser Art, die in dem Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung bzw. dem Vogelschutzgebiet aktuell besteht oder ent-

sprechend den Erhaltungszielen wiederherzustellen bzw. zu entwickeln ist, abnimmt 

oder in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird, oder 

- unter Berücksichtigung der Daten über die Populationsdynamik anzunehmen ist, 

dass diese Art ein lebensfähiges Element des Habitats, dem sie angehört, nicht mehr 

bildet oder langfristig nicht mehr bilden würde.“ 

Folgende Faktoren können für die gebietsspezifische Bewertung der Erheblichkeit einer Be-

einträchtigung relevant sein (BMVBW, 2004): 

- Entwicklungsziel 

- Vorbelastungen 

- Bestandstrends 

- Ausprägungsvielfalt 

- funktionale Eigenschaften 

- Gesamtausdehnung 

- besondere topografische Situation. 

Die Verträglichkeitsstudie schließt mit einer naturschutzfachlichen Aussage zur Verträglich-

keit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete. 



Ruhehäfen am Niederrhein – Niedermörmter, Rhein-km 838,0 

NATURA 2000 Verträglichkeitsstudie 

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein 13 

 

1.5 Datengrundlage 
Folgende Unterlagen werden zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen herangezogen: 

- Standard-Datenbogen zur Meldung des FFH-Gebietes „Rhein-Fischschutzzonen zwi-

schen Emmerich und Bad Honnef“, Fortschreibung Dezember 209, 

- Schutzziele und Maßnahmen zum NATURA 2000 Gebiet Nr. DE-4405-301; Abfrage-

stand Februar 2013, Stand: keine Angaben,  

- Standard-Datenbogen zur Meldung des Vogelschutzgebietes DE-4203-401; Fort-

schreibung Dezember 2009 

- Schutzziele und Maßnahmen zum NATURA 2000 Gebiet Nr. DE-4203-401; Stand Ju-

li 2002 

- Vorkommen von Lebensraumtypen, Fachinformationssystem der LANUV, 

(http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/karten/n2000, 

Abfrage 05/2014) 

- Maßnahmenkonzept für das Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ DE 4203-401, 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2011 

- Fundortkataster der LANUV 

- Biotopkartierung LANGE GbR, 2013 

- Avifaunistische Untersuchung – Rastvögel und Wintergäste 2010/2011, Flutmulde 

Rees, Biologische Station im Kreis Wesel im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtam-

tes Duisburg - Rhein 

- Avifaunistische Untersuchung – Brutvogelkartierung 2011, Flutmulde Rees, Pöyry im 

Auftrag des Wasser- und Schifffahrtamtes Duisburg - Rhein 
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2 BESCHREIBUNG DES GEPLANTEN VORHABENS UND SEINER 
RELEVANTEN WIRKUNGEN 

2.1 Standortwahl 
Die Anlage des Ruhehafens soll folgende Bedingungen erfüllen: 

- Kapazität für einen Großhafen (Liegemöglichkeit für 30 – 40 Großmotorschiffe (135 m 

x 11,45 m) und zusätzlich 6 – 8 Kegelschiffe sowie Liegemöglichkeiten für Schub- 

und Koppelverbände) 

- Berücksichtigung der Mindestabstände von Kegelschiffen zu anderen Schiffen 

(RheinSchPV) und zu Wohngebieten (ADN) 

- Keine Schaffung neuer Wasserflächen oder Abgrabungsgewässer, ggf. Erweiterung 

der vorhandenen Wasserfläche 

- Nutzung vorhandener Häfen und Auskiesungsflächen 

- Abstand von etwa 30 km zu den nächstgelegenen Ruhehäfen 

- Sohle des Hafens mind. 0,7 m unter der Fahrrinne des Rheinstroms 

- Errichtung einer PKW-Absetzplatz 

- Hochwasserfreie Rettungs- und Zufahrtswege (bis 4 m über Mittelwasserpegel) 

- Öffentlicher Strom- und Trinkwasseranschluss 

- Zentrale Abfallentsorgungsmöglichkeit 

2.2 Beschreibung des geplanten Vorhabens 
Nachfolgend wird der Stand der technischen Variantenplanung zur Umweltverträglichkeits-

studie erläutert.  

Variante 1 

Die Variante 1 sieht Liegeplätze für bis zu 30 Großmotorgüterschiffe (GMS) mit 135m Länge 

und zusätzlich bis zu 4 Liegeplätze für Kegelschiffe (Gefahrguttransportschiffe) vor. Alle Lie-

geplätze werden am südlichen Ufer des östlichen Teils des Gewässers angeordnet.  

Die vier Liegeplätze für Schiffe mit bis zu einem Kegel befinden sich zwischen dem westlich 

gelegenen PKW-Absetzplatz und den weiter östlich gelegenen Liegeplätzen für insgesamt 

30 GMS. Dabei werden die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt, die im Hinblick auf den 

Gefahrguttransport gelten. Der gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu anderen 

ruhenden Schiffen beträgt hier mind. 10 m. Der Zugang erfolgt über ein Ponton und eine 

Steganlage mit einem beweglichen Teil zwischen dem Ponton und dem festen Steg.  

Süd-westlich der Liegeplätze für 1-Kegel-Schiffe werden Liegeplätze für bis zu 30 Schiffe 

(GMS) angeordnet. Für diese Liegeplätze werden 6 Pontons mit Stahldalben und entspre-

chenden Steganlagen gebaut, die an das südliche Ufer führen. An jedem Ponton können 

maximal sechs Schiffe festmachen (jeweils drei Schiffe an beiden Seiten). 
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Im westlichen Bereich des östlichen Gewässerteils wird ein PKW-Absetzplatz angeordnet. 

Hierbei handelt es sich um ein befahrbares Ponton mit einem befahrbaren Steg, auf dem ein 

PKW abgesetzt werden kann bzw. vom dem ein PKW aufgenommen werden kann. Das Ab-

setzen und Aufnehmen erfolgt mithilfe der Kräne an Bord der Schiffe. 

Die Steganlagen der Liegeplätze für GMS und Kegelschiffe führen direkt an einen vorhande-

nen Weg zwischen dem Südufer und dem südlich gelegenen Deich. Um die Stege zu errei-

chen, ist die Ertüchtigung des vorhandenen Feldwegs erforderlich und unter Berücksichti-

gung des Hochwasserfalles (4 m ü. MW) geringfügig zu erhöhen. Im Westen schließt dieser 

Zufahrtsweg an das öffentliche Wegenetz an, im Osten ist es erforderlich, den Weg um ca. 

100 m zu verlängern und an die dort vorhandene Straße anzubinden. 

Um eine ausreichende Wassertiefe im Bereich der Liegeplätze und der Hafenzufahrt zu ge-

währleisten, sind, aufgrund der erfolgten Nachauskiesung nur lokal, Baggerungen zur An-

passung der Sohle geplant. Die Hafeneinfahrt ist entsprechend technischer und nautischer 

Bedingungen anzupassen.  

Die Böschungen sind im Bereich der Hafeneinfahrt und der Liegeplätze in einigen Bereichen 

anzupassen, ggf. ist eine Böschungssicherung vorzusehen.  

Variante 2 

Die Variante 2 sieht Liegeplätze für bis zu 42 Großmotorgüterschiffe (GMS) mit 135m Länge 

und zusätzlich bis zu 6 Liegeplätze für Gefahrguttransportschiffe (sogenannte Kegelschiffe) 

vor. Die Liegeplätze werden am südlichen Ufer des Gewässers angeordnet.  

Die Variante 2 unterscheidet sich von Variante 1 grundlegend dadurch, dass die Landzunge, 

welche den östlichen und westlichen Teil des Beckens trennt, abgetragen und der Bereich 

für den ruhenden Verkehr mit genutzt wird. Dies bewirkt eine Erhöhung der Kapazitäten bei 

der Variante 2 im Gegensatz zu den Varianten 1 und 3. 

Der PKW-Absetzplatz befindet sich im Bereich der abgetragenen Landzunge. Das westlich 

von ihm gelegene Becken bleibt auch bei dieser Variante unausgebaut. Östlich des PKW-

Absetzplatzes werden sechs 1-Kegel-Schiffe angeordnet. Der gesetzlich vorgeschriebene 

Sicherheitsabstand zu anderen ruhenden Schiffen beträgt hier mind. 10 m. Der Zugang er-

folgt wie bei Variante 1 über ein Ponton und eine Steganlage mit einem beweglichen Teil 

zwischen dem Ponton und dem festen Steg. 

Süd-östlich der Liegeplätze für die 1-Kegel-Schiffe werden Liegeplätze für bis zu 42 Großmo-

torgüterschiffe angeordnet. Für diese Liegeplätze werden 7 Pontons mit zusätzlichen Stahl-

dalben und entsprechenden Steganlagen gebaut. Auch bei der Variante 2 können an jedem 

Ponton maximal sechs Schiffe festmachen (jeweils drei Schiffe an beiden Seiten). 

Die Anbindung der Steganlagen an die vorhandenen Wege erfolgt analog zu Variante 1. 

Auch die Anlage eines Parkplatzes für PKWs ist analog geplant. 
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Um eine ausreichende Wassertiefe im Bereich der Liegeplätze und der Hafenzufahrt zu ge-

währleisten, sind teilweise Baggerungen zur Anpassung der Sohle geplant. Die Hafenein-

fahrt ist entsprechend technischer und nautischer Bedingungen umzubauen.  

Die Böschungen sind im Bereich der Hafeneinfahrt und der Liegeplätze in einigen Bereichen 

anzupassen, ggf. ist eine Böschungssicherung vorzusehen. 

Weiterhin ist es erforderlich, die Landzunge, die den westlichen vom östlichen Teil des Ge-

wässers trennt, abzugraben. Da sich in diesem Bereich vorhandene Graben wird an die 

neue Böschungssituation angepasst. 

Variante 3 

Die Variante 3 unterscheidet sich von der Variante 2 im Wesentlichen durch den Verzicht auf 

die Abgrabung der Landzunge zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil des Gewäs-

sers. Im Gegensatz zu den Varianten 1 und 2 wird auch der westliche Gewässerbereich als 

Ruhehafen genutzt. Im westlichen Gewässerteil werden sechs 1- Kegel-Schiffe angeordnet. 

Im östlichen Teil des Gewässers befindet sich direkt an der Landzunge der PKW-

Absetzplatz, die Liegeplätze für GMS schließen im Süd-Osten an. Grundsätzlich beibehalten 

wird die Konstruktion der Liegeplätze mit Pontons, Stahldalben und Steganlagen sowie die 

ggf. erforderliche Böschungssicherung im Bereich der Hafeneinfahrt. 

Die Zuwegung mit einer Niveauangleichung und östlichen Verlängerung des vorhandenen 

Weges zwischen dem Südufer und dem Deich im süd-östlichen Bereich erfolgt analog zu 

den Varianten 1 und 2. Zusätzlich ist der Bau eines neuen Stichweges zwischen dem süd-

westlichen Ufer und dem Deich erforderlich, um auch die Liegeplätze für Kegelschiffe errei-

chen zu können. Dieser schließt im Süd-Osten an den Weg an. 

Aufgrund des Verzichts auf die Abgrabung der Landzunge werden bei Variante 3 sechs Pon-

tons mit entsprechenden Stegen am Südufer angeordnet. Die maximale Kapazität beträgt 

dann 34 Schiffe. Für 1-Kegel-Schiffe stehen weiterhin maximal sechs Liegeplätze zur Verfü-

gung. 

2.3 Schallprognose 
Zur Einschätzung der zu erwartenden akustischen Reize liegen vorläufige Berechnungser-

gebnisse aus einem Fachbeitrag zum Schallimmissionsschutz des Büro Wenker und Gesing 

aus dem Jahr 2013 vor. Dabei wurden Berechnungen für die Hafenvariante mit der größten 

Anzahl an Liegestellen auf Grundlage des „höchsten schiffbaren Wasserstand“ durchgeführt. 

Bei der Ermittlung der durch den Betrieb des geplanten Ruhehafens am Standort Nieder-

mörmter zu erwartenden Geräuschimmissionen wurden insbesondere die nachfolgend auf-

geführten Annahmen getroffen: 
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· Vollständiger Liegeplatzwechsel innerhalb von 24 Stunden 

· Berücksichtigung von jeweils 4 An- und Abfahrten sowie 4 Wendemanövern (10 Mi-

nuten pro Wendemanöver) in der ungünstigsten Nachtstunde (z. B. 5.00 - 6.00 Uhr 

oder 22.00 - 23.00 Uhr) 

· Permanente Geräuschemissionen von Hilfsaggregaten Leerlaufgeräusche an insge-

samt 8 Liegestellen im Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) sowie konservativ an sämtli-

chen Liegestellen im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) 

· Der kurzzeitige Betrieb der vorgesehenen Pkw-Entladestelle leistet aufgrund des Ab-

standes des hierfür geplanten Standortes zur nächstliegenden Wohnbebauung von 

ca. 200 Metern und einer relativen Deichhöhe von etwa 3 Metern bei dem Pegelstand 

″höchster schiffbarer Wasserstand″ keinen relevanten Immissionsbeitrag. 

Die ermittelte Vorbelastung geht von den bestehenden Straßen sowie dem Rhein als Schiff-

fahrtsstraße aus. Für das Abgrabungsgewässer sind bestehende Belastungen von zwischen 

45 und 55 dB(A) tags und 40 bis 50 dB(A) nachts gegeben.  

Deutliche Erhöhungen zeigen sich linienhaft im Bereich der Fahrrinne. Die Zusatzbelastun-

gen erstrecken sich mit Ausnahme der Hafeneinfahrt auch bei nächtlichem Betrieb auf den 

Gewässerbereich.  

2.4 Bauphase 
Die reine Bauzeit beläuft sich variantenabhängig auf bis zu 10 Monate. Neben vorbereiten-

den Arbeiten am Gewässer und Ufer sind wasserseitige Arbeiten z.B. bei Einbringen der 

Dalben und Pontons erforderlich. Die landseitigen Arbeiten beschränken sich auf das Sü-

dufer. Neben den durch die Anlagen und Zuwegung in Anspruch genommenen Flächen sind 

im direkten Umfeld temporäre Bauflächen in geringem Flächenumfang erforderlich.  

2.5 Allgemeine Wirkungen 
Als erster Schritt werden die grundsätzlichen Wirkungen, die vorhabensbedingt auftreten 

können ermittelt.  

Nach einer Veröffentlichung des Bundesamtes für Naturschutz (LAMPRECHT et al. 2004) 

zur Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-

Verträglichkeitsprüfung sind geplante Vorhaben auf eine Reihe definierter Wirkfaktoren (s. 

nachfolgende Tabelle) zu überprüfen.  

Allgemein lassen sich eingriffsbedingte Wirkungen folgendermaßen untergliedern: 

- baubedingte Wirkungen: temporär wirkend durch den Bau des Objektes, 

- anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkungen: dauerhaft wirkend durch die Exis-

tenz und den Betrieb des Objektes. 
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Tab. 1 Wirkfaktoren 

Wirkfaktorengruppe Wirkfaktoren 

Grundsätzlich mögliches 
Auftreten im Zusammen-
hang mit dem geplanten 
Vorhaben  

Direkter Flächenentzug Überbauung / Versiegelung Anlagebedingt durch Wege 
und Parkplatz 

Veränderung der Habi-
tatstruktur / Nutzung 

Direkte Veränderung von Vegetations-/ 
Biotopstrukturen 

Anlagebedingt durch Anpas-
sung Uferbereiche 

Anlagebedingt im Bereich 
der Horizontalstege 

Verlust / Änderung charakteristischer Dy-
namik 

/ 

Intensivierung der land-, forst- oder fische-
reiwirtschaftlichen Nutzung 

/ 

Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender 
Nutzung / Pflege 

/ 

Veränderung abiotischer 
Standortfaktoren 

Veränderung des Bodens bzw. des Unter-
grundes 

Anlagebedingt durch Wege 
und Parkplatz, Gewässer-
sohle 

Veränderung der morphologischen Ver-
hältnisse 

Anlagenbedingt durch An-
passung Uferbereiche 

Veränderungen der hydrologischen / hyd-
rodynamischen Verhältnisse (Beschaffen-
heit) 

/ 

Veränderung der Temperaturverhältnisse / 

Veränderung anderer standort-, vor allem 
klimarelevanter Faktoren (z. B. Belichtung, 
Verschattung) 

/ 

Barriere- oder Fallen-
wirkung / Individuen-
verlust 

Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ 
Individuenverlust 

Ggf. bei Inanspruchnahme 
von Fortpflanzungshabitaten 

Anlagenbedingte Barriere- oder Fallen-
wirkung / Individuenverlust 

/ 

Betriebsbedingte Barriere- oder Fallen-
wirkung / Individuenverlust 

Ggf. betriebsbedingt durch 
Autoverkehr 

Nichtstoffliche Einwirkun-
gen 

Akustische Reize (Schall) Baubedingt, betriebsbedingt 

Bewegung / Optische Reizauslöser (Sicht-
barkeit ohne Licht) 

Baubedingt, betriebsbedingt 

Licht (auch Anlockung) Betriebsbedingt durch Be-
leuchtung Schiffe 

Erschütterungen / Vibrationen Baubedingt bei Errichtung 
der Dalben 

Mechanische Einwirkung (z. B. Tritt, Luft-
verwirbelungen, Wellenschlag) 

Betriebsbedingt durch Schiff-
fahrt 

Stoffliche Einwirkungen Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / 
Nährstoffeintrag 

/ 

Organische Verbindungen / 

Schwermetalle / 

Sonstige durch Verbrennungs- und Pro-
duktionsprozesse entstehende Schadstof-
fe 

/ 
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Wirkfaktorengruppe Wirkfaktoren 

Grundsätzlich mögliches 
Auftreten im Zusammen-
hang mit dem geplanten 
Vorhaben  

Salz / 

Depositionen mit strukturellen Auswir-
kungen (Staub / Schwebstoffe u. Sedi-
mente) 

Baubedingt bei Veränderun-
gen der Gewässersohle und 
Ufer 

Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch An-
lockung) 

/ 

Arzneimittelrückstände und endokrin wir-
kende Stoffe 

/ 

Sonstige Stoffe / 

Strahlung Nichtionisierende Strahlung / Elektro-
magnetische Felder 

/ 

Ionisierende / Radioaktive Strahlung / 

Gezielte Beeinflussung 
von Arten und Organis-
men 

Management gebietsheimischer Arten / 

Förderung / Ausbreitung gebietsfremder 
Arten 

/ 

Bekämpfung von Organismen (Pestizide 
u. a.) 

/ 

Freisetzung genetisch neuer bzw. verän-
derter Organismen 

/ 

Sonstiges Sonstiges / 

 

Insgesamt zeigt sich, dass neben den temporären Störungen während der Bauphase auch 

dauerhaft durch den Betrieb optische und akustische Wirkungen gegeben sind. Eine flä-

chenhafte Inanspruchnahme durch Anlagenbestandteile und die Zuwegung beschränkt sich 

auf geringe Flächenanteile ausschließlich südlich des Gewässers, da eine Anbindung an die 

bestehende Infrastruktur erforderlich ist. Daneben können sich dauerhafte Veränderungen 

von Biotopstrukturen, Untergrund und Morphologie durch die Arbeiten an Südufer und Ge-

wässersohle ergeben.  

Eine Bewertung bezüglich der tatsächlich zu erwartenden Beeinträchtigungen von Erhal-

tungszielen der NATURA 2000-Gebiete unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

erfolgt in den gebietsbezogenen Kapiteln 3 und 4. Die Wirkungen, die grundsätzlich nicht zu 

erwarten sind, werden im Folgenden nicht weiter betrachtet. 
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3 FFH-GEBIET „RHEIN-FISCHSCHUTZZONEN ZWISCHEN EMMERICH UND 
BAD HONNEF“ (DE 4405-301) 

3.1 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteile 

Die nachfolgenden Angaben sind dem Fachinformationssystem der LANUV zu den NATURA 

2000-Gebieten in NRW (http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok-

/de/fachinfo) entnommen. Die Beschreibungen zu den Lebensraumtypen und Arten ent-

stammt der Arbeitshilfe für FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen - Lebensräume und Arten 

der FFH-Richtlinie in NRW, MUNLV NW, 2004. 

3.1.1 Übersicht über das FFH-Gebiet 

Über 2.336 ha erstreckt sich das FFH-Gebiet DE-4405-301 „Rhein-Fischschutzzonen zwi-

schen Emmerich und Bad Honnef“. Es umfasst die Flach- und Ruhewasserzonen zwischen 

den Buhnenfeldern unterhalb von Rees und besitzt eine besondere Bedeutung als Laichplät-

ze, Jungfisch-, Nahrungs-, und Ruhehabitate für die im Anhang II der FFH-Richtlinie aufge-

führten Wanderfische. In der zu betrachtenden Teilfläche des FFH-Gebiets südlich von Rees 

kommen u.a. Bitterling, Flussneunauge, Groppe, Meerneunauge und Rapfen vor. 

3.1.2 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Innerhalb des Standard-Datenbogen (Aktualisierung 2012/09) werden 6 Lebensraumtypen 

nach Anhang I der FFH-Richtlinie, darunter 2 prioritäre Lebensraumtypen gemeldet. 

Tab. 2 Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie des NATURA 2000-

Gebietes "Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ 

(DE 4405-301) 

EU-Code Bezeichnung Meldung im FFH-
Gebiet 

[ha] 

Erhaltungszustand 

Prioritäre Lebensraumtypen 

91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 95,51 C 

6210 Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen 0,34 B 

Lebensraumtypen 

3150 Natürliche eutrophe Seen und Altarme 0,23 B 

3270 Flüsse mit Schlammbänken und einjähriger 
Vegetation 

100,57 B 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 0,06 B 

6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 3,69 B 

Erhaltungszustand: A: hervorragend  

 B: gut  

 C: mittel bis schlecht 
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3.1.3 Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Als Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sind ausschließlich Fischarten gemeldet. Priori-

täre Arten finden sich darunter nicht. 

Tab. 3 Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie des NATURA 2000-Gebietes "Rhein-

Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ (DE 4405-301) 

Name  Population Erhaltungszustand 

Prioritäre Art 

/    

Art 

Maifisch Alosa alosa Sammlung, vorhanden C 

Steinbeißer Cobitis taenia Sesshaft, selten C 

Groppe Cottus gobio s.l. Sesshaft, häufig C 

Flussneunauge Lampetra fluviatilis Sammlung, selten B 

Meerneunauge Petromyzon marinus Sammlung, selten C 

Lachs Salmo salar Sammlung, selten C 
Erhaltungszustand: A: hervorragend  

 B: gut  

 C: mittel bis schlecht 

3.1.4 Sonstige im Standard-Datenbogen genannte Arten 

Weitere Arten werden im Standard-Datenbogen nicht benannt. 

3.1.5 Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

Gemäß § 7 Absatz 1 BNatSchG werden Erhaltungsziele definiert als:  

Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustands eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in An-

hang 11 der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 

2009/147/EG aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind; 

Durch das LANUV werden gebietsbezogene Schutzziele und Maßnahmen (Stand: ohne An-

gabe) veröffentlicht und nachfolgend dargestellt. 

Für die Meldung des Gebietes sind ausschlaggebend: 

- Flüsse mit Schlammbänken und einjähriger Vegetation (3270) 

- Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210) 

- Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, Prioritärer Lebensraum) 

- Meerneunauge 

- Flussneunauge 

- Steinbeißer 
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- Lachs 

- Maifisch 

- Groppe 

Das Gebiet hat darüber hinaus im Gebietsnetz Natura 2000 und/oder für Arten des Anhangs 

II/IV Bedeutung für: 

- Natürliche eutrophe Seen und Altarme (3150) 

- Feuchte Hochstaudenfluren (6430) 

- Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510) 

 

Schutzziele für Lebensraumtypen und Arten, die für die Meldung des Gebietes ausschlagge-

bend sind 

Schutzziele/Maßnahmen für Flüsse mit Schlammbänken und einjähriger Vegetation (3270) 

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen der Rheinufer mit Vegetation der Ver-

bände Chenopodion rubri (p. p.) und Bidention (p. p.) und ihrer typischen Fauna durch 

- Erhaltung und Entwicklung einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

möglichst weitgehende Reduzierung der die Wasserqualität beeinträchtigenden 

- direkten und diffusen Einleitungen (insbesondere von Schadstoffen), Schaffung von 

Pufferzonen 

- Vermeidung von Trittschäden, ggf. Regelung von (Freizeit-)Nutzungen 

- Erhaltung und Entwicklung der typischen Strukturen und Vegetation in der Aue 

Schutzziele/Maßnahmen für Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210) 

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen mit ihrer charakteristi-

schen Vegetation und Fauna durch 

- extensive Grünlandnutzung und Vegetationskontrolle (z. B. Entfernung von Gehöl-

zen, Beweidung) 

- Erhaltung einzelner bodenständiger Gehölze und Gehölzgruppen als Habitatstruktu-

ren für typische Faunenelemente 

- Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf geeigneten Standorten 

- Sicherung und Schaffung ausreichend großer, nährstoffarmer Pufferzonen 

- ggf. Regelung der Freizeitnutzung 
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Schutzziele/Maßnahmen für Erlen-Eschenwälder und Weichholzauenwälder (91E0, Prioritä-

rer Lebensraum) 

Erhaltung und Entwicklung der Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder mit ihrer 

typischen Fauna und Flora in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in 

ihrer standörtlichen typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder, Gebüsch- und 

Staudenfluren durch 

- Nutzungsaufgabe wegen der Seltenheit zumindest auf Teilflächen 

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche Waldgesellschaft 

einschließlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestände 

und Förderung der Naturverjüngung aus Arten der natürlichen Waldgesellschaft 

- Vermehrung Weichholzauenwälder auf geeigneten Standorten durch natürliche Suk-

zession oder ggf. Initialpflanzung von Gehölzen der natürlichen Waldgesellschaft 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und 

Totholz, insbesondere von Höhlen- und Uraltbäumen 

- Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/oder Überflu-

tungsverhältnisse 

- Schaffung ausreichend großer Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von 

Nährstoffeinträgen 

Schutzziele/Maßnahmen für Meerneunauge 

Erhaltung und Förderung der Meerneunaugen-Population durch 

- Erhaltung und Förderung von zur Fortpflanzung und für die Larvenzeit geeigneter, li-

near durchgängiger, sauerstoffreicher Bereiche mit gut überströmten, kiesigen, san-

digen und schlammigen Habitaten 

- Vermeidung von organischer Gewässerverschmutzung, bzw. Reduzierung und Ver-

hinderung von Stoffeintrag in die Gewässer 

Schutzziele/Maßnahmen für Flußneunauge 

Erhaltung und Förderung der Flußneunaugen-Population durch 

- Erhaltung und Förderung von zur Fortpflanzung und für die Larvenzeit geeigneter, li-

near durchgängiger, sauerstoffreicher Bereiche mit gut überströmten, kiesigen, san-

digen Bereichen und Feinsedimentbereichen 

- Verbesserung der Durchgängigkeit 

- Vermeidung von organischer Gewässerverschmutzung, bzw. Reduzierung und Ver-

hinderung von Stoffeintrag in die Gewässer z.B. durch breite, unbewirtschaftete Ufer-

randstreifen 
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Schutzziele/Maßnahmen für Steinbeißer 

Erhaltung und Förderung der Steinbeißer-Population durch 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher, linear durchgängiger Bereiche mit Gewässer-

sohlbereichen aus nicht verfestigten, sandigen und feinkiesigen Bodensubstraten 

- Erhaltung und Verbesserung einer natürlichen Abflussdynamik mit sich umlagernden 

Sanden und Feinkiesen 

- schonende, angepasste Gewässerunterhaltung 

- Erhaltung von Habitatstrukturen im Gewässer wie Wurzeln und Steine 

Schutzziele/Maßnahmen für Lachs 

Erhaltung und Förderung der Lachs-Population durch 

- Erhaltung und naturnahe Entwicklung von für die Junglachse geeigneter, mit durch-

strömten Kiesbänken und flachen, grobkiesigen, stark, turbulent überströmten Ge-

wässerstrecken (Rauschen) 

- Sicherung und Förderung der möglichst naturnahen Gewässerdynamik und Geschie-

betransport 

- Verhinderung von Stoffeinträgen in die Gewässer und Verbesserung der Wasserqua-

lität 

- Erhalt von strömungsberuhigten, tiefen Bereichen als Ruhezone für wandernde Fi-

sche 

Schutzziele/Maßnahmen für Maifisch 

Erhaltung und Förderung der Maifisch-Population durch 

Da die Art im Rhein-System verschollen ist, wird bis 2010 ein LIFE-Projekt zur Wiederein-

bürgerung durchgeführt. Für den Erfolg einer Wiedereinbürgerung sind die Passierbarkeit 

der Flüsse und Mündungsbereiche, eine gute Wasserqualität und der Schutz, bzw. die Ent-

wicklung geeigneter Laichhabitate Voraussetzung. 

Schutzziele/Maßnahmen für Groppe 

Erhaltung und Förderung der Groppen-Population durch 

- Sicherung und Entwicklung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, sauerstoffrei-

cher und totholzreicher Zonen mit naturnaher steiniger Sohle und gehölzreichen Ge-

wässerrändern 

- Vermeidung von organischer Gewässerverschmutzung, bzw. Reduzierung und Ver-

hinderung von Stoffeintrag in die Gewässer 

- Entwicklung von Auenwäldern 
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Schutzziele für Lebensraumtypen und Arten, die darüber hinaus für das Netz Natura 2000 

bedeutsam sind und/oder für Arten nach Anhang II/IV der FFH-Richtlinie 

 

Schutzziele/Maßnahmen für natürliche eutrophe Seen und Altarme (3150) 

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen eutrophen Stillgewässer mit Arten der Charetea, 

Lemnetea und Potamogetonetea und der typischen Fauna durch 

- Förderung der Entwicklung einer natürlichen Verlandungsreihe 

- Schaffung ausreichend großer Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von 

Nährstoffeinträgen 

- Nutzungsverbot bzw. Beschränkung der (Freizeit-)Nutzung des Gewässers auf ein 

naturverträgliches Maß 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung des landschaftstypischen Gewässerchemismus 

und Nährstoffhaushalts 

Schutzziele/Maßnahmen für Feuchte Hochstaudenfluren (6430) 

Erhaltung und Entwicklung der feuchten Hochstauden- und Waldsäume mit ihrer charakteris-

tischen Vegetation und Fauna durch 

- Sicherung und Entwicklung einer naturnahen Überflutungsdynamik 

- im Einzelfall Vegetationskontrolle (z. B. Entfernung von Gehölzen) und Schutz vor 

Eutrophierung 

Schutzziele/Maßnahmen für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510) 

Erhaltung und Entwicklung artenreicher Flachlandmähwiesen durch 

- zweischürige Mahd bei geringer Düngung (keine Gülle, P/K-Düngung erlaubt) 

- Entwicklung und Vermehrung der mageren Flachlandwiese durch Wiederaufnahme 

der extensiven Mahdnutzung bei Sukzessionsstadien oder Extensivierung aufge-

düngter Wiesen 

- Vermeidung einer Eutrophierung und Intensivierung der Nutzung (Beweidung, Um-

bruch, Entwässerung feuchter Ausprägungen) 

 

Weitere nicht-ffh-lebensraumtyp- oder -artbezogene Schutzziele 

Schutzziele Maßnahmen für Par.62-Sandmagerrasen sowie Magergrünland 

Erhaltung und Entwicklung von Par.62-Sandmagerrasen und Magergrünland durch 

- Verzicht auf Düngung, Vermeidung/Reduzierung von Eutrophierung. 
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NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie
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1 : 5.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein

c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
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Nutzungstypen

Untersuchungsraum

FFH-Gebiet

Vogelschutzgebiet

Einzelbaum, Baumgruppe

Hecke, Gehölzstreifen, Baumreihe

Ufergehölz

Grünland

Acker, Wildacker

Brachfläche, Baufläche

Wasserfläche

unbefestigter Weg, Platz

Straße, befestigter Weg

Gebäude, Siedlungsflächen

Staudenflur, Röhricht

Garten, Grünfläche

Flutmulde im Bau mit Kompensationsfläche
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PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000
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Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg
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NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie
FFH-Gebiet "Rhein-Fischschutzzonen 

zwischen Emmerich und Bad Honnef" DE 4405-301

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

FFH-Gebiet

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

FFH-Lebensraumtypen nach 
Anhang I der FFH-Richtlinie

Arten nach Anhang II der
FFH-Richtlinie

F gemeldete Fischarten

Flüsse mit Schlammbänken3270

Magere Flachland-Mähwiesen6510

Erlen- und Eschenwälder und
Weichholzauenwälder an
Fließgewässern (prioritär)

91E0

Quelle:
1: LANUV (Stand 17.05.2013)
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VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

03.11.2010

09.11.2010

09.11.2010

22.11.2010

22.11.2010

22.11.2010

22.11.2010

22.11.2010

29.11.2010

06.12.2010

13.12.2010

13.12.2010

13.12.2010

13.12.2010

13.12.2010

20.12.2010

10.01.2011

10.01.2011

10.01.2011

10.01.2011

17.01.2011

24.01.2011

24.01.2011

24.01.2011

24.01.2011

31.01.2011

31.01.2011

31.01.2011

07.02.2011

07.02.2011

07.02.2011

07.02.2011

07.02.2011

14.02.2011

20.02.2011

20.02.2011

20.02.2011

20.02.2011

20.02.2011

28.02.2011

28.02.2011

03.11.2010

09.11.2010

15.11.2010

22.11.2010

22.11.2010

29.11.2010
13.12.2010

04.01.2011

10.01.2011

10.01.2011

17.01.2011

17.01.2011

31.01.2011

31.01.2011

07.02.2011

07.02.2011

14.02.2011
20.02.2011

28.02.2011

13.12.2010

20.12.2010

20.12.201027.12.2010

20.02.2011

28.02.2011

Vogelschutzgebiet

´
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PROJEKT
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Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter
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AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
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Ing.- und Planungsbüro
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NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

! Saatgans

! Nonnengans

! Blässgans

Gemeldete Art

Anzahl der Gänse

1 - 150

151 - 350

351 - 700

701 - 1000

> 1000

(

(

(

(

(

05.12.2012

04.02.2012

13.01.2013

/ Begehungsdatum *

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 500 m  - Abstand

Variante 3

* Quelle: Monitoring zur Flutmulde Rees, Biologische Station im
Kreis Wesel 2010/2011, im Auftrag des WSA Duisburg - Rhein



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401
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Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Flussseeschwalbe
(Anhang I der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.01



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401
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Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR
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Ing.- und Planungsbüro
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Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Schwarzmilan
(Anhang I der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.02



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

Anzahl: 8
22.11.2010
Anzahl: 1
14.02.2011

Anzahl: 1
20.02.2011

Anzahl: 1
28.02.2011

Anzahl: 1
28.02.2011

Anzahl: 1
28.02.2011
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1 : 10.000

Diverse
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NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Silberreiher
(Anhang I der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.03
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Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401
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Diverse Diverse 59-11-9
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PROJEKT
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Diverse
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NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Flussregenpfeifer
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.04
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VSG Unterer
Niederrhein
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Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Gänsesäger
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.05



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Kiebitz
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.06



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Nachtigall
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.07



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

Anzahl: 58
03.11.2010

Anzahl: 57
09.11.2010

Anzahl: 15
15.11.2010

Anzahl: 52
22.11.2010

Anzahl: 80
29.11.2010

Anzahl: 55
20.12.2010

Anzahl: 80
04.01.2011

Anzahl: 120
27.12.2010

Anzahl: 125
10.01.2011

Anzahl: 18
17.02.2011

Anzahl: 110
17.02.2011

Anzahl: 110
24.01.2011

Anzahl: 12
14.02.2011

Anzahl: 47
20.02.2011

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Pfeifente
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.08



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

Anzahl: 4
04.01.2011

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Schellente
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.09



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Schnatterente
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.10



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Schwarzkehlchen
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.11



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Teichrohrsänger
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.12



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Uferschwalbe
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.13



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Wiesenpieper
(Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie)

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.14



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Austernfischer
Sonstige

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.15



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Feldlerche
Sonstige

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.16



VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VSG Unterer
Niederrhein
DE-4203-401

VogelschutzgebietNATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - Ruhehafen Niedermörmter

GEMARKUNG FLUR FLURSTÜCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE

Diverse Diverse 59-11-9

KREIS - GEMEINDE PLANGRÖSSE DIN A3

DATUM MASSSTABMai 2014

PROJEKT

BEZEICHNUNG

1 : 10.000

Diverse

Planung und Errichtung des Ruhehafens Niedermörmter

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
AUFTRAGGEBER

Kreis Wesel - Rheinberg

Ingenieurgemeinschaft Liegestellen am Niederrhein
c/o Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

Carl-Peschken-Straße 12 ▪ 47441 Moers

Ing.- und Planungsbüro
LANGE GbR

Artspezifische Vorkommen

Document Path: J:\arcgis\projekte\wsue2\layout\Regionalplanaenderung\NATURA2000\4_2_ArtspezifischeVorkommen.mxd

NATURA 2000 - Verträglichkeitsstudie - 
VSG "Unterer Niederrhein" DE 4203-401

Hohltaube
Sonstige

Planungsszenario Ruhehafen
Variante 1

Variante 2

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein"
DE 4203 - 401

Durchzügler, Rastvogel

Nahrungsgast

Brutvogel, - verdacht

Gemeldete Art

Variantenübergreifende Vorhabenfläche
einschließlich 300 m  - Abstand

Variante 3

- Monitoring zur Flutmulde Rees Rastvögel 
und Wintergäste 2010/2011, 
Biologische Station im Kreis Wesel, 
im Auftrag des WSA Duisburg – Rhein

- Monitoring zur Flutmulde Rees Brutvögel 
2011, Pöyry, im Auftrag des WSA 
Duisburg – Rhein

- Brutvorkommen der wertgebenden 
Vogelarten 2005-2010 (kumulativ),
MAKO, LANUV 2011

16.06.2012

/ Begehungsdatum

/ Begehungsdatum
16.06.2012

4.2.17
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